
Amtliche Bekanntmachungen

Eilentscheidung des Landrates gemäß § 108 Thüringer Kommunalordnung
Die Änderung der Allgemeinen Vorschrift im Sinne 
von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Landkreises Sonneberg über die Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif im öffentlichen Perso-
nennahverkehr für das Jahr 2025 wird beschlossen“

Begründung:
Der Kreistag hat mit Beschluss Nr. 85 / 06 / 2024 am 
12.12.2024 den Landrat ermächtigt, eine allgemeine Vor-
schrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
1370/2007 des Landkreises Sonneberg über die Festset-
zung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im öffentli-
chen Personennahverkehr in Form einer Allgemeinverfü-
gung zu erlassen.
Mit Weisung vom 18.12.2024 hat das Thüringer Ministeri-
um für Digitales und Infrastruktur (TMDI) die Landkreise 
als Aufgabenträger für den ÖPNV aufgefordert Bestim-
mungen in Bezug auf einen Branchenvertrag „über die 

Aufteilung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket in 
der Stufe 2“ mit in die Allgemeine Vorschrift zu überneh-
men. Dies geschah unter einer aufschiebenden Wirkung. 
Am 23.12.24 hat das TMDI mitgeteilt, dass die aufschie-
bende Wirkung weggefallen ist.
Da die Eilentscheidung über die Ergänzung der allgemei-
nen Vorschrift nicht ohne Nachteile für den Landkreis bis 
zur nächsten planmäßigen Kreistagssitzung aufgescho-
ben werden kann, ist die Beschlussfassung des Kreis-
tages durch vorstehende Eilentscheidung des Landrates 
zu ersetzen.
Der Kreistag wird über diese Eilentscheidung in seiner 
nächsten Sitzung unterrichtet.
Sonneberg, den 23.12.2024
Sesselmann
Landrat

08. Januar 2025
36. Jahrgang
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Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Landkreises Sonneberg über die Festsetzung des Deutschlandtickets 

als Höchsttarif im öffentlichen Personennahverkehr für das Jahr 2025
Präambel
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digi-
tales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für 
den öffentlichen Personennahverkehr einzuführen. Die 
Einführung des Deutschlandtickets ist zum 1. Mai 2023 
erfolgt. In der Umsetzung arbeiten Bund, Länder, kom-
munale Spitzenverbände und Unternehmensverbän-
de eng zusammen. Bund und Länder stellen für das 
Deutschlandticket ab 2023 jeweils 1,5 Milliarden Euro 
jährlich zur Verfügung. Hierzu passt der Bund das Regi-
onalisierungsgesetz (RegG) an. Bund und Länder haben 
sich weiterhin darauf verständigt, dass die notwendige 
Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket 
gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, die den Unter-
nehmen entstehen, werden vom Bund und Ländern ge-
tragen. Auch in den Folgejahren wollen Bund und Länder 
gemeinsam vereinbaren, wie die Finanzierung durch Ti-
cketeinnahmen und Zuschüsse sichergestellt wird. Aus 
diesem Grund hat der Freistaat Thüringen das Thürin-
ger Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ThürÖPNVG) geändert und sich verpflichtet den ent-
sprechenden Mehraufwand zu tragen.
Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht 
den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen An-
gebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein 
für einen attraktiven ÖPNV dar. Daneben soll mit dem von 
Bund und Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und 
Modernisierungspakt auch das verkehrliche Angebot 
weiterentwickelt werden.
Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im Rah-
men von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr 
im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 
2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 07. Oktober 
2024 in der Anlage 2 (im Folgenden: Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2025) Maßstäbe zur einheitlichen Er-
mittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets 
verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richt-
linien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch 
die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgeror-
ganisationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) 
sowie des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs 
(StPNV). Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern 
jeweils noch auf die konkreten Verhältnisse vor Ort an-
zupassen und umzusetzen. Die wesentlichen Teile der 
bundesweit abgestimmten Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2025 sind verbindlich und bundesweit einheit-
lich umzusetzen.
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den 
Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets im 
Verhältnis zu den Unternehmen des SPNV und des St-
PNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder all-
gemeiner Vorschriften zu regeln.
Um eine Umsetzung des Deutschlandtickets im StPNV in 
seinem Zuständigkeitsgebiet sowie eine rechtskonforme 
Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Land-
kreis Sonneberg vor diesem Hintergrund eine allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die all-
gemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet 

des Landkreises Sonneberg tätigen Unternehmen des 
StPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie 
einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen 
Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2025. Hierdurch werden die Vorgaben 
des RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des 
Landkreises Sonneberg umgesetzt.
Der finanzielle Ausgleich erfolgt nach Nr. 2 Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 in der Form von Bil-
ligkeitsleistungen an Unternehmen in Thüringen, deren 
Ausgaben im Jahr 2025 aufgrund der Anerkennung des 
Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeld-
einnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen 
Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des 
Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und 
vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung 
des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlun-
gen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus 
allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können.

1. Rechtsgrundlagen
Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 
3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 und 
9 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr (ThürÖPNVG), § 19 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommu-
nalordnung - ThürKO -) sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erlässt der Landkreis Sonneberg die nachfolgende all-
gemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandti-
ckets als Höchsttarif im öffentlichen Personennahverkehr 
nach § 1 Abs. 2 ThürÖPNVG und zur Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 
Deutschlandticket.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung
2.1 Alle Unternehmen, die im Geltungsbereich dieser all-
gemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.2) öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste im StPNV erbringen, sind verpflichtet, 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 
Ziffer 9) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Abs. 1 
des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif im 
Sinne des Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift ent-
sprechend Ziffern 2.1 und 2.2 anzuerkennen (im Folgen-
den „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“) 
und zu kontrollieren.
Die Tarifanerkennung beinhaltet die Beförderung von 
Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu 
den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen 
gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in 
der jeweils gültigen Fassung (Anlage 1), ohne dass den 
Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Un-
ternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung 
des Deutschlandtickets zudem nach Nr. 4 der Muster-
Richtlinien Deutschlandticket berechtigt und verpflichtet, 
an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für 
das Deutschlandticket für das Jahr 2025 teilzunehmen, die 
hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen 
und ggf. diese Ansprüche überschießende Einnahmen 
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abzugeben gemäß dem Beschluss für ein bundesweites 
Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus 
dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Mo-
dellansatzes in der jeweils geltenden Fassung (Rege-
lungen zur Einnahmeaufteilung) (Anlage 4). Soweit ein 
Unternehmen Verkehrsleistungen im SPNV oder ÖPNV 
auch in den Bezirken anderer Aufgabenträger erbringt, 
gilt die Verpflichtung nach dem vorstehenden Satz für 
das Unternehmen, wenn das Unternehmen im Verhältnis 
zu diesen anderen Aufgabenträgern ebenfalls einen Aus-
gleichsanspruch erwirbt, der dem Anspruch nach dieser 
Allgemeinen Vorschrift und den Vorgaben der Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 entspricht, und wenn 
der Aufgabenträger eine entsprechende Verpflichtung 
bzgl. der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung 
auch für alle anderen in seinem Zuständigkeitsbereich 
tätigen Unternehmen schafft, die Ausgleichszahlungen 
nach den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 er-
halten. Die Teilnahme erfolgt durch Beitritt zum beigefüg-
ten Vertrag (Anlage 5) über die Aufteilung der Einnahmen 
aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2, dessen Rege-
lungen hiermit vorgegeben werden.
Die Unternehmen sind zudem verpflichtet, Beförderungs-
bedingungen des Deutschlandtickets aufzustellen und zu 
veröffentlichen und, wenn und soweit im Zusammenhang 
mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmi-
gungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen 
und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzu-
wirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie 
haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen und zu-
mutbaren Umfang an der bundesweit einheitlichen Um-
setzung des Deutschlandtickets mitzuwirken.
Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend 
den bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist 
technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte 
zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eck-
punkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzu-
halten (Anlage 3).
Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift er-
streckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das 
der Landkreis Sonneberg - unter Berücksichtigung von 
bestehenden Regelungen zur Übertragung von Zustän-
digkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden - die 
Befugnis als zuständige Einrichtung im Sinne des Art. 2 
Buchstabe b) a.E. der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für 
den ÖPNV innehat.

3. Verhältnis zu Regelungen öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge und allgemeiner Vorschriften
Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allge-
meinen öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste) oder einer allgemeinen Vorschrift (ei-
genwirtschaftlicher Verkehr) erbracht werden, gelten die 
Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags/
der allgemeinen Vorschrift einschließlich etwaiger Er-
gänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig 
vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies 
gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und die 
hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen nur inso-
weit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag 
/die allgemeine Vorschrift eine entsprechende Pflicht zur 
Anerkennung des Deutschlandtickets und die hierfür zu 
gewährenden Ausgleichsleistungen enthält; im Übrigen 
ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich 
der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift.

4. Ex ante-Ausgleich
4.1 Die Unternehmen haben nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für 
die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets 
entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen 
Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstel-
lung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandti-
ckets („Mit-Fall“) und der Situation mit Anwendung der 
bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksich-
tigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven 
und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind 
die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzel-
heiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde 
liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer 
Umsetzungsvereinbarung, die vom Landkreis Sonneberg 
mit den dieser allgemeinen Vorschrift unterworfenen Un-
ternehmen abgeschlossen werden können, nach diesen 
Grundsätzen zu regeln.
4.2 Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen 
vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 % der aus-
gleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.
4.3 Der Anteil des Verkehrsunternehmens oder der Tari-
forganisation an den Einnahmen, die Thüringen gemäß 
§ 6 oder § 7 des Vertrages über die Aufteilung der Ein-
nahmen aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2 rech-
nerisch zugeordnet worden sind, ergibt sich aus dessen/
deren prozentualem Anteil an den SOLL-Einnahmen 
2019, den alle VU/EVU nach Maßgabe ihrer Anträge auf 
Nachteilsausgleich Deutschlandticket 2024 an die Thü-
ringer Aufbaubank zu Nr. 5.4.1.1 angemeldet haben. Die 
Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorge-
nannte Festlegung durch Erklärung an das TMDI zur Vor-
lage bei der D-Tix GmbH & Co KG (§ 9 Abs. 1 S. 3 des 
Vertrages über die Aufteilung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket in der Stufe 2) umzusetzen.
4.4 Zusätzlich ggf. auszugleichen ist ein Rückgang des 
ex ante-Ausgleichs aus einem öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag, der darauf beruht, dass die dem Aufgaben-
träger zustehenden Fahrgelderlöse durch das Deutsch-
landticket rückläufig sind (Schaden aus Anreizsystem im 
Bruttovertrag).
4.5 Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebo-
te, für die keine Referenzwerte des Jahres 2019 ermittelt 
werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen 
ausnahmsweise die Nutzung von Ist-Daten des Jahres 
2023 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren 
bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese 
Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandti-
cket und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfah-
ren validiert werden.
4.6 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Ta-
rifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere 
für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 
228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weite-
re bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Sonneberg oder 
Dritter, die für das Unternehmen Geltung beanspruchen.
4.7 Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebenein-
ander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen ver-
schiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, 
dass ein ex ante-Ausgleich für dieselbe Tarifvorgabe nicht 
mehrfach gewährt wird. Hierzu sind die jeweiligen Tarif-
vorgaben und der hierfür gewährte ex ante-Ausgleich im 
Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 6) jeweils ge-
trennt und nachvollziehbar darzustellen.
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1) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im St-
PNV auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträ-
ge oder einer allgemeinen Vorschrift erbracht werden, 
ermittelt sich der ex ante-Ausgleich für alle Höchstta-
rife sequenziell gemäß der folgenden Erlöspositionen: 
Ermittlung der Erlöse auf Grundlage des bestehenden 
öffentlichen Dienstleistungsvertrages.

2) Ausgleichszahlungen aus gesetzlichen Tarifvorgaben 
(z.B. § 45a PBefG und gemäß § 228 SGB IX)

3) Ausgleichsbetrag aus allgemeiner Vorschrift Deutsch-
landticket, abzüglich der Ausgleichszahlungen für die 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
aus einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag aus 
dem Vorjahr

4) Ermittlung des Ausgleichs für die Anwendung des 
Jedermann-Höchsttarifs als letzter sequenzieller Prü-
fungsschritt

4.8 Der Landkreis Sonneberg kann künftig auch zusätzli-
che Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen zur Anwen-
dung des Deutschlandticket treffen.

5. Vermeidung einer Überkompensation (Ex post-
Kontrolle)
5.1 Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ge-
mäß Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bzw. der Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 ist eine Aufstellung 
aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzu-
nehmen und der Ausgleich auf den Wert des finanziellen 
Nettoeffekts zu begrenzen.
5.1.1 In Bezug auf die Kosten gilt: Kosten im Zusam-
menhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
können nach Maßgabe der Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2025 berücksichtigt werden. Bestehende Re-
gelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen blei-
ben unberührt.
5.1.2 In Bezug auf die Ermittlung der Erträge gilt: Das Un-
ternehmen ist zur Anwendung des bundesweites Clea-
ringverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansat-
zes in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 4) verpflich-
tet. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen 
Vorschrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im 
Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
führen.
5.2 Die ex post-Kontrolle wird wie folgt gewährleistet:
5.2.1 Im Falle eines direkt vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages zur Erbringung von StPNV-
Leistungen erfolgt die ex post-Kontrolle nach Maßgabe 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Die 
Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus 
der Tarifanwendung/-anerkennung des Deutschlandti-
ckets nach Ziffer 4.1 i. S. von Ziffer 4.2 nicht übersteigen. 
In Bezug auf die Gegenüberstellung der Tarifeinnahmen 
und Kosten gemäß Ziffern 4.1 und 4.2 wird eine Über-
kompensation über die Regelungen der Nrn. 5.4.1 bis 
5.4.7 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 zur 
Ermittlung der Differenz der Tarifeinnahmen und zu den 
ansetzbaren Kosten bzw. anzurechnenden Einsparun-
gen, über die Vorgaben zur vollständigen Transparenz 
über die Daten und die Grundlagen der Kalkulation des 
Unternehmers ausgeschlossen. Kosten werden der ex 
post-Kontrolle nur unterworfen, wenn sie zusätzlich als 
Ausgleich nach Ziffer 5.1.2 geltend gemacht werden bzw. 
aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung ent-
fallen (siehe auch Nr. 6.1 der Muster-Richtlinien Deutsch-

landticket 2025).
5.2.2 Neben der Ausgleichsleistung nach dieser allge-
meinen Vorschrift wird ein etwaiger Bonus für die Über-
erfüllung der Soll-Erlöse um den Wert gekürzt, der auf die 
Tarifeinnahmen nach dem Deutschland-Ticket bzw. der 
hierfür gewährten Ausgleichsleistungen zurückzuführen 
ist.
5.3 Wird eine Überkompensation festgestellt, hat das Un-
ternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermei-
dung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab 
dem Eintritt der Überkompensation nach Maßgabe des 
jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. der 
allgemeinen Vorschrift zurückzuzahlen. Hilfsweise hat 
die Verzinsung entsprechend der Bekanntmachung der 
Kommission über die Rückforderung rechtswidriger und 
mit dem Binnenmarkt unvereinbarer staatlicher Beihilfen 
(2019/C 247/01) zu erfolgen. Im Fall der Rücknahme oder 
des Widerrufs für die Vergangenheit entsteht der Erstat-
tungsanspruch in dem im Rücknahme- oder Widerrufs-
bescheid anzugebenden Zeitpunkt. Das ist regelmäßig 
der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum Widerruf 
führende Umstände eingetreten sind. Bei Eintritt einer 
auflösenden Bedingung entsteht der Rückzahlungsan-
spruch im Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung.

6. Darlegungs- und Nachweispflichten
6.1 Das Unternehmen trägt die Darlegungs- und Nach-
weispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die 
Gewährung des ex ante-Ausgleichs. Es ist verpflichtet, 
sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vor-
schrift erforderlichen Angaben vollständig und wahr-
heitsgemäß zu machen. Dies gilt insbesondere auch für 
die Erstellung der Prognoserechnung gemäß Ziffer 7.2.
6.2 Die Unternehmen sind verpflichtet, dass sicherge-
stellt wird, dass gemäß Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2025 und der Anlage 4 die Fahraus-
weisverkäufe an die von der Arbeitsgemeinschaft aus 
dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der 
Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundes-
verband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clea-
ringstelle gemeldet werden.
6.3 Die Empfänger sind verpflichtet die in Ziffer 6.4 der 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 geforderten 
Daten und Unterlagen bis zum 31.03.27 nachzuweisen:
6.4 Der Landkreis Sonneberg kann vom Unternehmen 
die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, 
soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach 
den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 oder ins-
besondere aufgrund von bestandskräftigen Entschei-
dungen der EU-Kommission oder des Rechnungshofes 
erforderlich ist. Werden die unter Ziffer 6.3 genannten 
sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten 
Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, 
kann der ex ante-Ausgleich für das jeweils abzurech-
nende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits 
geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzu-
zahlen.
6.5 Der Landkreis Sonneberg kann die von dem Unter-
nehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Tes-
tate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm be-
stimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten 
prüfen lassen. Das Unternehmen ist verpflichtet, auf ent-
sprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendi-
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gen Unterlagen zu gewähren.
6.6 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung 
von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezoge-
nen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vor-
gaben beachtet. Sofern die Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2025 diesbezüglich weitergehende Vorgaben 
trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf 
werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen und dem Landkreis Sonneberg getroffen. 
Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrun-
de liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür 
geltenden Fristen.
6.7 Es handelt sich den Angaben um subventionserheb-
liche Tatsachen i. S. von § 264 StGB. Nach dieser Vor-
schrift ist Subventionsbetrug strafbar.
6.8 Die Bestimmungen des jeweiligen Zuwendungsbe-
scheides des Freistaates Thüringen werden verbindlicher 
Bestandteil dieser Allgemeinen Vorschrift.

7. Abwicklung des ex ante-Ausgleichs, Abschlags-
zahlungen
7.1 Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag oder der Umsetzungsvereinbarung keine entspre-
chende Regelung getroffen wird, gewährt der Landkreis 
Sonneberg dem Unternehmen Abschlagszahlungen auf 
Grundlage der Prognoserechnungen gemäß Ziffer 7.2 für 
die aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets zu 
erwartenden Mindereinnahmen entsprechend des lan-
desrechtlichen Vorschriften in mehreren Teilzahlungen.
7.2 Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen 
gemäß Ziffer 7.1 bezogen auf das Jahr 2025 erstellt der 
Landkreis Sonneberg eine Prognoserechnung auf der 
Grundlage der von den Verkehrsunternehmen bereitge-
stellten Daten gegenüber dem Freistaat aufgrund der 
landesrechtlichen Vorschriften. Der Landkreis Sonne-
berg entscheidet auf dieser Basis über eine erforderliche 
Anpassung der Abschlagszahlungen. Die Verkehrsunter-
nehmen sind verpflichtet, die für die Prognoserechnung 
notwendigen Daten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
7.3 Die endgültige Ermittlung des ex ante-Ausgleichs nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffer 7.1. 
Dies beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen 
bzw. zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung 
oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.

8. Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007
8.1 Der Landkreis Sonneberg ist über den auf Grundlage 
dieser allgemeinen Vorschrift gewährten ex ante-Aus-
gleich berichtspflichtig gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienst-
leistungsauftrag besteht, ist der ex ante-Ausgleich nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil des 
ex ante-Ausgleichs auf Grundlage des jeweiligen öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamt-
haft zusammen mit dem ex ante-Ausgleich dieses öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts 
nach Art. 7 Abs.1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dar-
gestellt.
8.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichts-
pflicht nach Art. 7 Abs.1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusam-
menhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 
nachträglich von den Unternehmen eingefordert werden. 
Unternehmen, denen ein ex ante-Ausgleich aufgrund 

dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich 
insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung 
der von ihnen gemachten Angaben berufen.

9. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten
9.1 Diese allgemeine Vorschrift wird nach ihrer Verab-
schiedung durch den Kreistag öffentlich bekannt ge-
macht. Sie tritt am 01.01.2025 in Kraft.
9.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31.12.2025 außer 
Kraft. Sie kann durch allgemeine Vorschrift verlängert, 
geändert oder aufgehoben werden.
Der Landkreis Sonneberg kann diese allgemeine Vor-
schrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung 
des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesonde-
re wenn der Bund oder das Land Thüringen keine aus-
reichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr 
sicherstellt, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift 
bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu 
befriedigen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landratsamt Sonneberg, Bahnhofstraße 66, 96515 
Sonneberg, erhoben werden.
Anlagen

Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket
Anlage 2: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht ge-

deckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2025 (Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025)

Anlage 3: Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandti-
ckets entsprechend der Regelungen von 
Bund und Ländern in der jeweiligen aktuellen 
Fassung

Anlage 4: Beschluss für ein bundesweites Clearingver-
fahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus 
dem Deutschlandticket auf Basis des „Leip-
ziger Modellansatzes in der jeweils geltenden 
Fassung (Regelungen zur Einnahmeauftei-
lung)

Anlage 5: Vertrag über die Aufteilung der Einnahmen 
aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2

Hinweis:
Nach § 41 Abs. 4, S.1 Thüringer Verwaltungsverfah-
rensgesetz (ThürVwVfG) ist nur der verfügende Teil der 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die 
Anlagen 1 bis 5 dieser Allgemeinverfügung können im 
Landratsamt Sonneberg, nach Vereinbarung eines Ter-
mins eingesehen werden.
Sonneberg, den 23.12.24
Robert Sesselmann  Siegel
Landrat
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Öffentliche Bekanntmachungen des Kreiswahlleiters

Amtliche Bekanntmachungen des Kreiswahlleiters des Bundestagswahlkreises 
195 Suhl - Schmalkalden-Meiningen - Hildburghausen - Sonneberg für die Wahl 

der Abgeordneten zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nachdem der 23. Februar 2025 durch den Bundesprä-
sidenten als Wahltag angeordnet worden ist, gibt der 
Kreiswahlleiter Folgendes bekannt:

I. Kreiswahlvorschläge

1. Wahlvorschlagsrecht
Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Absatz 1 Bun-
deswahlgesetz (BWG) von Parteien und von Wahlberech-
tigten (andere Kreiswahlvorschläge) eingereicht werden.
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 
Wahlkreisvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens 
am 07. Januar 2025 bis 18.00 Uhr dem Bundeswahlleiter 
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben 
und der Bundeswahlausschuss die Parteieigenschaft 
festgestellt hat.
Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, 
unter denen die Partei sich an der Wahl beteiligen wird, 
enthalten und von mindestens drei Mitgliedern des Lan-
desvorstands darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt 
der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an 
die Stelle des Bundesvorstandes.
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm 
der Parteien sowie ein Nachweis über die satzungsge-
mäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizu-
fügen. Des Weiteren sollen der Anzeige Nachweise über 
die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Parteien-
gesetz beigefügt werden.
Andere Kreiswahlvorschläge (Einzelbewerber) können - 
ohne vorherige Beteiligungsanzeige beim Bundeswahl-
leiter - direkt beim Kreiswahlleiter eingereicht werden. 
Auch Parteilose können sich als sogenannte Einzelbe-
werber/ -kandidaten für ein Direktmandat in einem Wahl-
kreis - ohne vorherige Beteiligungsanmeldung beim Bun-
deswahlleiter - zur Wahl stellen (§ 20 Abs. 3 BWG).

2. Einreichen von Kreiswahlvorschlägen
Eine Partei kann gemäß § 18 Absatz 5 BWG in jedem 
Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen.
Kreiswahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätes-
tens jedoch am 20. Januar 2025 bis 18.00 Uhr schrift-
lich beim Kreiswahlleiter einzureichen. Der Kreis-
wahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers 
enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis 
und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag genannt wer-
den. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer 
seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich.
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvor-
schlag nur benannt werden, wer in einer Mitgliederver-
sammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in ei-
ner besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 

hierzu gewählt worden ist.
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindes-
tens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverban-
des der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Hat eine Partei im Land keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist der 
Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstnied-
rigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt, zu unterzeichnen.
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen 
mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, müs-
sen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner 
eines Wahlvorschlages muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlags nachzuweisen.
Andere Kreiswahlvorschläge müssen gemäß § 20 Abs. 
3 BWG ebenfalls von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein, wobei drei Unterzeichner des Wahlvor-
schlags ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag 
selbst zu leisten haben (§ 34 Absatz 3 BWO).
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen 
der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvor-
schläge ein Kennwort enthalten.
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensper-
son und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeich-
net werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, 
die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und 
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertre-
tende Vertrauensperson.
Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif-
ten, sofern sie nicht auf dem Wahlvorschlag selbst zu 
leisten sind, auf amtlichen Formblättern, die vom Kreis-
wahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu 
erbringen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vor-
namen und Anschrift des vorzuschlagenden Bewerbers 
anzugeben. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvor-
schlags sind außerdem bei Parteien deren Namen und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort an-
zugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Be-
werbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu 
bestätigen.
Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag un-
terstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Un-
terschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum 
und Anschrift des Unterzeichners anzugeben.
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Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder ge-
sondert eine Bescheinigung des Wahlrechts von der 
Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner im Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist, beizufügen. Gesonderte 
Wahlrechtsbescheinigungen sind vom Träger des Wahl-
vorschlags bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags mit 
den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Die Be-
scheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müs-
sen bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags vorliegen; 
sie können nach Ende der Einreichungsfrist nicht nach-
gereicht werden.

3. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag
Dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 der BWO) sind bei-
zufügen:

a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass 
er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen 
Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Be-
werber gegeben und die Versicherung an Eides statt 
keiner anderen als der den Wahlvorschlag einreichen-
den Partei anzugehören (Anlage 15 BWO),

b) die Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehör-
de, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist 
(Anlage 16 BWO),

c) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 200 Un-
terstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen 
des Wahlrechts der Unterzeichner (Anlage 14 BWO),

d) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfer-
tigung der Niederschrift über die Beschlussfassung 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der 
Bewerber aufgestellt worden ist (Anlage 17 BWO), im 
Falle eines Einspruchs nach § 21 Absatz 4 BWG auch 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die wieder-
holte Abstimmung, mit der nach § 21 Absatz 6 Bun-
deswahlgesetz vorgeschriebenen Versicherung an 
Eides Statt (Anlage 18 BWO).

Die amtlichen Vordrucke für den Kreiswahlvorschlag und 
die Anlagen werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert.

II. Gesetzliche Grundlagen
Gesetzliche Grundlage für die Durchführung der Bundes-
tagswahl 2025 sind:

- das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. 
März 2024 (BGBl. I S. 91),

- die Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. 
September 2024 (BGBl. I S. 283)

Bei Änderungen der Rechtsgrundlagen nach dieser Be-
kanntmachung werden die entsprechend geänderten 
Gesetzesgrundlagen obligat.

III. Anschrift des Kreiswahlleiters
Die Anschrift des Kreiswahlleiters lautet:
Der Kreiswahlleiter
Obertshäuser Platz 1
98617 Meiningen

Telefonnummer: 03693 485 8237
E-Mail: wahlen@lra-sm.de

IV. Die Anschriften des Landeswahlleiters und der 
Bundeswahlleiterin
Die Anschrift des Landeswahlleiters Thüringen lautet:

Postanschrift
Der Landeswahlleiter  
Thüringen

Der Landeswahlleiter  
Thüringen

Europaplatz 3 PF 90 01 63
99091 Erfurt 99104 Erfurt

Telefonnummer: 0361 57 331 9100
Telefax: 0361 57 331 9699
E-Mail: wahlen@statistik.thueringen.de
Internet: www.wahlen.thueringen.de oder

www.statistik.thueringen.de

Die Anschrift der Bundeswahlleiterin lautet:

Postanschrift
Die Bundeswahlleiterin Die Bundeswahlleiterin
Gustav-Stresemann-Ring 11 Statistisches Bundesamt
65189 Wiesbaden 65180 Wiesbaden

Telefonnummer: 0611 75 4863
Telefax: 0611 75 3964
E-Mail: post@bundeswahlleiter.de
Internet: www.bundeswahlleiterin.de oder

www.destatis.de/wahlen

Meiningen, den 30.12.2024
Belgardt
Kreiswahlleiter
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Anordnung zur Bildung der Briefwahlvorstände
Aufgrund § 8 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes (BWG) i. 
V. m. § 1 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Verordnung zur 
Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Bundes-
wahl- und Europawahlgesetz ordne ich an, dass zur Bun-
destagswahl am 23.02.2025 innerhalb des Wahlkreises 
195 die Bildung von Briefwahlvorständen zur Feststellung 
des Briefwahlergebnisses wie folgt angeordnet:

Landkreis Schmalkalden-Meiningen

- in den Gemeinden Floh-Seligenthal, Grabfeld, Rhön-
blick und den Städten Brotterode-Trusetal und Ober-
hof: je 1 Briefwahlvorstand

- in der Stadt Steinbach-Hallenberg: 2 Briefwahlvor-
stände

- in den Städten Schmalkalden und Zella-Mehlis: je 5 
Briefwahlvorstände

- in den Verwaltungsgemeinschaften Dolmar-Salz-
brücke, Hohe Rhön und Wasungen - Amt Sand: je 1 
gemeinsamer Briefwahlvorstand für die Mitgliedsge-
meinden

- in der erfüllenden Stadt Meiningen: 8 Briefwahlvor-
stände, davon 1 gemeinsamer Briefwahlvorstand für 
die Mitgliedsgemeinden

- in der erfüllenden Gemeinde Breitungen: 1 gemeinsa-
mer Briefwahlvorstand mit den Mitgliedsgemeinden

Landkreis Hildburghausen

- in der erfüllenden Gemeinde Auengrund: 1 gemeinsa-
mer Briefwahlvorstand für die Gemeinden Auengrund 
und Brünn,

- in der Stadt Römhild und den Gemeinden Masser-
berg, Veilsdorf und Schleusegrund: je 1 Briefwahlvor-
stand,

- in den Städten Hildburghausen, Schleusingen und 
Eisfeld: je 2 Briefwahlvorstände,

- in den Verwaltungsgemeinschaften Heldburger Un-
terland und Feldstein: je 1 gemeinsamer Briefwahl-
vorstand für die Mitgliedsgemeinden;

Landkreis Sonneberg

- in der Stadt Sonneberg: 4 Briefwahlvorstände
- in der Gemeinde Föritztal: 2 Briefwahlvorstände
- in den Städten und Gemeinden Lauscha, Steinach, 

Frankenblick, Schalkau: je 1 Briefwahlvorstand
- in der erfüllenden Stadt Neuhaus am Rennweg: 1 ge-

meinsamer Briefwahlvorstand mit der Gemeinde Gol-
disthal

Stadt Suhl

- 5 Briefwahlvorstände

Ort und Zeit des Zusammentritts der Briefwahlvorstände 
geben die Gemeinden in der Wahlbekanntmachung zur 
Bundestagswahl bekannt.
Meiningen, 30.12.2024
Belgardt
Kreiswahlleiter

Sitzungen des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 195 Suhl - Schmalkalden-Meiningen - 
Hildburghausen - Sonneberg

Die 1. öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses fin-
det im

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen,
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen,
Haus II, Raum 124
am 24.01.2025 um 14:30 Uhr statt.

Tagesordnung:

1. Verpflichtung der Beisitzer und des Schriftführers zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur 
Verschwiegenheit

2. Entscheidung/en über die Zulassung der Wahlkreis-
vorschläge

3. Bekanntgabe der Entscheidung/en

Die 2. öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses fin-
det im

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen,
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen,
Haus II, Raum 124
am 28.02.2025 um 14:30 Uhr statt.

Tagesordnung:

1. Feststellung des Wahlergebnisses für die einzelnen 
Kreiswahlvorschläge und Landeslisten

2. Feststellung der Wahl zum Wahlkreisabgeordneten

Meiningen, 30.12.2024
Belgardt
Kreiswahlleiter


